
 

 
 

Die Angaben dienen lediglich als erste Hinweise. Sie können und sollen eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Für die 
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben kann trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernommen werden.  
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Lohnfortzahlung von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen 
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Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz sind Zuschläge für krankheitsbedingt ausgefallene 

Arbeitszeiten fortzuzahlen, bei der Berechnung  des Urlaubsentgeltes nach dem Bundes-

urlaubsgesetz und bei der Lohnfortzahlung nach dem Mutterschutzgesetz zu 

berücksichtigen. Soweit Zuschläge gezahlt werden, ohne dass der Arbeitnehmer in der 

begünstigten Zeit gearbeitet hat, sind sie steuerpflichtig und zu verbeitragen. Werden die 

Zuschläge im Rahmen der Lohnfortzahlung nicht gezahlt, obschon der Arbeitnehmer einen 

Anspruch hierauf hat, so sind die Zuschläge nach dem sozialversicherungsrechtlichen 

Anspruchsprinzip dennoch zu verbeitragen. 

Die Gewährung von Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen kann bei der Berechnung 

von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsentgelt, Mutterschutzlohn und sonstigen 

Lohnersatzleistungen aufgrund der fehlenden Steuerfreiheit zu einer Überschreitung der 

Geringfügigkeitsgrenze führen.  

Mini-Jobber auf 400-€-Basis haben wie alle anderen Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfort-

zahlung im Krankheitsfall und einen anteiligen Anspruch auf Urlaub. Gesetzlich entsteht ein 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erstmals nach 4 Wochen. Ein anteiliger 

Urlaubsanspruch entsteht nach dem Bundesurlaubsgesetz erstmals nach einem vollen 

Kalendermonat. Tarifverträge können abweichende Vereinbarungen enthalten. 

 

Für Wünsche und Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre lohn-ag.de AG  


